
Das Österreichische Programm für die 
Entwicklung des ländlichen Raumes
Kulturlandschaftsprojekt Kärnten

Von Roland S c h i e g l

Einleitung
Österreich hat nicht nur in seinen 
agrarpolitischen Konzepten, son
dern in den konkreten Förderungs
maßnahmen für den ländlichen 
Raum eine lange Tradition, die zum 
Teil weit in die Zeit vor dem Beitritt 
zur EU zurückreicht.
In Österreich hat bzw. hatte schon 
bisher das, was nunmehr unter der 
Verordnung der Europäischen Kom
mission VO 1257/1999 über die För
derung der Entwicklung des ländli
chen Raums subsummiert wird,

tatsächlich einen höheren Stellen
wert als in anderen EU-Mitglieds- 
staaten. In unserem Land sieht man 
daher im Ausbau der zweiten Säule 
der EU-Agrarpolitik, der ländlichen 
Entwicklung, besonders positive 
Aspekte.
Es geht hierbei um einen umfassen
den integrierten Ansatz, um weit
greifende und gezielt wahrzuneh
mende Möglichkeiten, die vielfälti
gen Funktionen des ländlichen 
Raums aufeinander abzustimmen 
und den strukturellen Wandel besser 
zu gestalten ( B u n d e s m i n i s t e r i u m

f ü r  La n d - u n d  Fo r s t w i r t s c h a f t , 

U m w e l t  u n d  W a s s e r w i r t s c h a f t

2000 a b).
Im Rahmen des Österreichischen 
Programms für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes (ELR) wurden 
dementsprechend verschiedene 
Schwerpunkte formuliert und festge
schrieben. In dem vorliegenden Arti
kel wird der Bereich „Förderung der 
Anpassung und Entwicklung von 
ländlichen Gebieten“ (so genannter 
„Artikel 33“, früher Ziel 5b-Gebiete) 
herausgegriffen und näher beschrie
ben.

Abb. 1: Vermarktung bäuerlicher Produkte. (Foto: K. Krainer/Arge NATURSCHUTZ)
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Förderung der 
Anpassung und 
Entwicklung von 
ländlichen Gebieten -  
Artikel 33
Die allgem einen Inhalte des Artikels 
3 3 , G eltungsbereich, Förderungsvor
aussetzungen und Schw erpunkte, 
sow ie der Inhalt des Unterpunktes 
„K ulturlandschaft und Landschafts
gestaltung in Ö sterreich“ wurden 
aus den Veröffentlichungen Bu n d e s 
m in is t e r iu m  für  La n d - und Fo r s t 
w ir t s c h a f t , Um w e lt  und Wa s s e r 
w ir t s c h a f t , 2000a und b entnom 
men und im Folgenden zusam m en
gefasst.

„Die Förderung der Anpassung und 
Entwicklung von ländlichen Gebie
ten“ (Artikel 33) umfasst eine breite 
Palette von Förderinstrumentarien, 
die auf die Sicherung und Verbesse
rung der Vitalität des ländlichen 
Raumes abzielen.
Primär gilt es, durch den Artikel 33 
die Chance neuer Einkommensquel
len und Formen der Einkommens
kombinationen der Landwirtschaft, 
des landwirtschaftsnahen Gewerbes 
und Dienstleistungssektors auszu
bauen, die Beschäftigung in ländli
chen Räumen zu sichern und nach 
Möglichkeit neue zu schaffen.
Eine zukunftsweisende Entfaltung 
dieser Aktivitäten kann jedoch nur in 
sozial, kulturell und wirtschaftlich le
bendigen Regionen und Dörfern 
stattfinden. Projekte im Bereich der 
Dorferneuerung und Dorfentwick
lung inklusive der Infrastruktur un
terstützen die Förderung sowie die 
Vermarkung bäuerlicher Qualitäts
produkte. Damit soll einerseits eine 
Einbindung der bäuerlichen Bevöl
kerung in das Dorfleben sowie eine 
Aktivierung desselben forciert wer
den. Andererseits soll ein intaktes 
ländliches Wegenetz eine zeit
gemäße Anbindung der peripheren 
Kulturflächen und Siedlungen an re
gionale Zentren und Einrichtungen 
gewährleisten.

Abgerundet werden die Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen 
Raumes durch Aktivitäten im Bereich 
der Kulturlandschaft und im Zusam
menhang mit dem Schutz der Um
welt mit dem Ziel der Erhaltung und 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit 
des Natur- und Landschaftshaushal
tes.

Geltungsbereich und 
allgemeine Fördervoraus
setzungen

Der Ansatz einer vernetzten und in
tegrierten Entwicklung ländlicher 
Räume bildete bereits im Rahmen 
der Ziel sb-Programme die Grund
philosophie für eine eigenständige 
und nachhaltige Entwicklung schwa
cher ländlicher Gebiete, die Ziel 5b- 
Regionen. Dieser bisherige regionale 
Ansatz und damit die auf das Ziel 
5b- bzw. Ziel i-Gebiet beschränkte 
Einsatzmöglichkeit ist jedoch mit 
Beginn das Jahres 2000 in einen ho
rizontalen Ansatz übergeführt wor
den. Das heißt, die Anwendung der 
Artikel 33-Maßnahmen ist seit die
sem Zeitpunkt in ganz Österreich 
möglich.
Zentrales Element dieses allumfas
senden und gebündelten Ansatzes 
ist jedenfalls die Förderung von ver
netzten Aktivitäten und gemein
schaftlichen Projekten. Das heißt, 
die überbetriebliche agrarische Zu
sammenarbeit oder die Kooperation 
mit außeragrarischen Sektoren stellt 
die Grundvoraussetzung der Förder
fähigkeit im Rahmen des Artikels 33 
dar. Ausschließlich einzelbetriebli
che Förderungsvorhaben finden in 
diesem Förderinstrumentarium 
keine Berücksichtigung.

Schwerpunkte innerhalb 
des Artikels 33

Um die Erhaltung der Landwirtschaft 
und des landwirtschaftsnahen Berei
ches als Rückgrat und Motor der 
nachhaltigen Entwicklung vitaler 
ländlicher Regionen sowie die Be

wahrung dieser Kulturlandschaft ge
zielt zu erreichen, wurden im Artikel 
33 folgende sechs Förderschwer
punkte gesetzt:

1. Vermarktung bäuerlicher Qualitäts
produkte (Abb. 1).

2. Erhaltung des ländlichen Erbes 
und Dorfentwicklung.

3. Diversifizierung sowie Neuaus
richtung im landwirtschaftlichen 
und landwirtschaftsnahen Be
reich.

4. Wasserbauliche und kulturtechni
sche Maßnahmen.

5. Verkehrserschließung ländlicher 
Gebiete.

6. Kulturlandschaft und Land
schaftsgestaltung. Auf diesen 
Punkt wird im folgenden Beitrag 
näher eingegangen.

Kulturlandschaft und 
Landschaftsgestaltung 
in Österreich
Die Erhaltung, Verbesserung und der 
Schutz der (Kultur)-Landschaft und 
der Umwelt sind in erster Linie Ziele, 
die durch das „Österreichische Pro
gramm zur Förderung einer umwelt
gerechten, extensiven und den 
natürlichen Lebensraum schützen
den Landwirtschaft“ verfolgt werden 
(ÖPUL). Begleitend zu dieser Förder
schiene, die primär der Abgeltung 
von umweltbezogenen Leistungen 
der Landwirtschaft dient, sollen im 
Rahmen des Artikels 33 ausschließ
lich einmalig auftretende Investiti- 
ons-, Planungs- und Organisations
kosten für
-  kollektive, gebietsbezogene und 

umweltorientierte Begleitmaßnah
men zur Landschaftspflege, Schaf
fung von Biotopverbundsystemen 
und Pufferflächen,

-  die Anlage und Erhaltung von 
Landschaftselementen (z. B. Ge
hölzinseln und -streifen) und

-  die Errichtung von traditionellen, 
kulturlandschaftsprägenden Ele
menten

unterstützt werden, z. B.
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1. die Anlage von Streuobstbestän
den, Gehölzinseln und -streifen, 
Windschutzgürteln und anderen 
Landschaftselementen,

2. die Erhaltung von wertvollen 
Landschaftselementen wie z. B. 
verbuschte Trockenrasen, Stau
denhage, Kopfweiden und Alt
bäume auf ausschließlich öffentli
chen Flächen, für die keine Prä
mien gemäß dem Österreichi
schen Agrarumweltprogramm 
bezogen werden,

3. die Errichtung von traditionellen, 
besonders kulturlandschaftsprä
genden Elementen, wie z. B. 
Steinmauern, Terrassen,

4. Almschutzmaßnahmen und 
Schwendung im Rahmen von 
Wald-Weide-Trennungen,

5. die Erhaltung und Entwicklung 
naturschutzfachlich wertvoller 
Ressourcen zur Unterstützung der 
regionalen Eigenart der Kultur
landschaften, insbesondere sel
tene oder repräsentative Pflan
zen- und Tierarten,

6. naturschutzorientierte Begleit
maßnahmen landschaftsgebun
dener Erholung, z. B. in Naturpar
ken.

Kulturlandschaft und 
Landschaftsgestaltung 
in Kärnten
ln zahlreichen Gesprächen mit Ver
tretern der Abteilungen 10 -  Land
wirtschaft und 20 -  Landespla
nung/Naturschutz im Jahre 2000 
wurde vereinbart, dass die Arge NA- 
TURSCFIUTZ, ein gemeinnütziger Na
turschutzverein, als Projektträger für 
den Teilbereich „Kulturlandschaft 
und Landschaftsgestaltung“ in Kärn
ten verantwortlich sein soll. Für die 
organisatorische Abwicklung wurde 
der Projekttitel „Kulturland
schaftsprojekt Kärnten“ (KLP) ge
wählt.
In dieser Funktion als Projektträger 
werden die Unterlagen aller Einzel
maßnahmen gesammelt und über 
die getrennten Projektanträge

-  für die Grundlagenerhebung und 
Maßnahmenplanung und

-  für die Umsetzung 
eingereicht.

Grundlagenerhebung und 
Maßnahmenplanung

Die Grundtagenerhebung dient der 
Ermittlung von förderbaren WF- und 
Biotopflächen. Sie ist gleichzeitig 
ein wichtiges Instrument zur allge
meinen Erfassung gefährdeter Le
bensräume, die vielfach seltene/ 
gefährdete/geschützte Pflanzen- 
und/oder Tierarten beherbergen.
In den vergangenen Jahren erfolgte 
die Erhebung dieser Flächen im Rah
men der Kärntner Biotopkartierung. 
Die Koordination, Organisation und 
fachliche Betreuung lag in den Hän
den der Uabt. Naturschutz der Abt. 
20 -  Landesplanung in Zusammen
arbeit mit der Arge NATURSCHUTZ. 
Die Kenntnisse über das Vorkommen 
dieser wertvollen Lebensräume bil
den u. a. auch die Voraussetzung für 
die Durchführung gezielter Arten- und 
Biotopschutzmaßnahmen sowie die 
Einbindung in das ÖPUL-Programm. 
Bei der Erhebung der WF-Flächen 
(Wertvolle Flächen) werden nach ge
nau definierten Richtlinien Flächen 
als Biotope erfasst, die aus natur
schutzfachlicher Sicht wertvolle Le
bensräume darstellen bzw. im Rah
men der EU-Förderrichtlinie ÖPUL 
förderfähig sind. Diese Flächen wer
den mit einem standardisierten Er
hebungsbogen beschrieben, foto
grafisch festgehalten und in digita
len Katasterplänen (soweit vorhan
den) eingetragen sowie als digitaler 
Datensatz gespeichert. Die Daten 
werden in eine Access-Datenbank 
eingespielt und stehen als Informa
tionsgrundlage für das ÖPUL-Pro
gramm und auch für verschiedene 
andere Bereiche zur Verfügung, z. B. 
Artenschutzprojekte, Landschafts
und Flächenwidmungspläne, wis
senschaftliche Forschung etc.
Diese Erhebung in Form einer selek
tiven WF- und Biotoptypenkartie

rung wird in Kärnten seit 1993 
durchgeführt, wobei bereits von 
über 60 Gemeinden Daten vorliegen. 
Auf Basis der Grundlagenerhebung 
erfolgt für die ausgewählten Gebiete 
eine Maßnahmenplanung; es werden 
Managementpläne erstellt. Diese 
Pläne sollen dazu beitragen, die öko
logische Wertigkeit des Gebietes in
klusive seiner Pflanzen- und Tierarten 
zu erhalten bzw. durch bestimmte 
Maßnahmen sogar zu erhöhen.
Die Erstellung der Pläne erfolgt je 
nach Projektgebiet und Interesse in 
Zusammenarbeit mit den betroffe
nen Landwirten, die in weiterer 
Folge auch für die Umsetzung ver
antwortlich sind. Ein wichtiges Krite
rium für die Managementpläne ist 
auch der wirtschaftliche Aspekt, der 
ggf. auf regionalspezifische Beson
derheiten Rücksicht nimmt und tra
ditionelle Wirtschaftsformen
begünstigt (z. B. Streuwiesen). Die 
Ergebnisse werden in digitaler Form 
(Katasterplänen) dargestellt.
Bisher wurden u. a. folgende Pro
jekte erarbeitet: Gebietsmanage
ment Görtschacher Moos, Feuchtge
bietsmanagement Waldkogelzug, 
Almrevitalisierung Kärnten, Fachpla
nung Amlacher Auen, Fachplanung 
Feuchtbiotop Liemberger Moos.

Umsetzungsmaßnahmen
Dieses Teilprojekt umfasst die Um
setzung von naturschutzrelevanten 
Maßnahmen auf Basis der Grundla
generhebung und Maßnahmenpla
nung. Dabei handelt es sich einer
seits um die Schaffung von bestimm
ten Landschaftselementen (z. B. 
Hecken, Wasserflächen, Baumreihen, 
Obstbaumbestände, Steinmauern, 
artenreiche Wiesenbestände), ande
rerseits um die Durchführung von 
Pflegemaßnahmen (z. B. Schwenden, 
Schlegeln, Mahd von verbuschten 
bzw. verbrachten Wiesen, für die 
keine Prämien über das ÖPUL-Pro
gramm bezogen werden) sowie spe
zielle Artenschutzmaßnahmen (z. B. 
für Amphibien, Fledermäuse, Vögel 
oder Insekten).
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(Foto: D. Wallgram/Arge NATURSCHUTZ)Abb. 2: Neu angelegter Amphibienteich bei Liemberg.

Beispiele für die Schaffung von be
stimmten Landschaftselementen für 
den Zeitraum Februar 2000 bis De
zember 2002:

Hecken

Flecken erfüllen eine Reihe wichti
ger Aufgaben, z. B. als „Windbrem
ser“ und Erosionsschutz. Sie tragen 
zur Erhöhung der Strukturvielfalt 
der Landschaft bei und bieten da
durch vielseitigen Lebens-, Rück
zugs* und Migrationsraum sowohl 
für Arten des Offenlandes wie auch 
für Arten der Waldränder bzw. des 
Waldes.
So dienen Hecken z. B. als An
sitzwarte für Greifvögel oder bieten 
neben der Deckung vor Feinden 
auch Schutz vor der Witterung, wo
durch längere Aktivitätsphasen im

Herbst möglich sind. Hecken sind 
Rückzugsorte, wenn die angrenzen
den Wiesen und Ackerflächen 
gemäht oder beerntet werden. Ne
ben Kleinsäugern und Insekten, wie 
z. B. Laufkäfern, weichen auch Blü
tenbesucher, wie Tagfalter oder 
Schwebfliegen, in die Hecken aus. 
Viele Laufkäfer wählen die Hecken
streu als Überwinterungsquartier. 
Außerdem sind Hecken wertvolle 
Nahrungsquellen und Brutplätze, z. 
B. für Hasen oder Singvögel.

Für die Anlage von Hecken muss ein 
Streifen von mindestens 5 bis maxi
mal 9 m Breite vorgesehen werden. 
Die Gehölzpflanzungen sollten im
mer in Gruppen erfolgen. Das Anle
gen einer Hecke erfolgt mit heimi
schen Straucharten, wie z. B. Hart
riegel, Kreuzdorn, Schneeball, Ho

lunder, Traubenkirsche, Brombeere 
etc. Dazwischen können auch einige 
Laubbäume eingepflanzt werden, 
um einen stufigen Aufbau zu erhal
ten. Auf diese Weise entstehen 
standortgerechte, vielseitig zusam
mengesetzte Hecken mit unregel
mäßiger Struktur. Es können zusätz
lich auch Steinhaufen in die Hecke 
eingebracht werden (Wul.z 2000).

Im Rahmen des KLP wurden bisher 
auf einer Fläche von ca. 3 ha insge
samt zehn Hecken angelegt und da
bei knapp 3000 Bäume und Sträu- 
cher gepflanzt.

Obstbaumbestände

In vielen Teilen Kärntens prägen im 
Frühjahr blühende Obstbäume und 
Streuobst-Bestände das Land-
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(Foto: D. Wallgram/Arge NATURSCHUTZ)Abb. 3: Im Jahre 2001 eingesäte Wiese bei Kappel/Krappfeld

(Foto: K. Krainer/Arge NATURSCHUTZ)Abb. 4: Schlegeln einer verbuschten Feuchtwiese bei Schiefling.
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Abb. 5: Hornissennest auf einem Dachboden.
(Foto: D. Streitmaier/Arge NATURSCHUTZ)

schaftsbild. Neben dem ästhetischen 
Wert stellen vor allem die alten Obst
bäume wegen vorhandener Höhlen 
und dem hohen Totholzanteil vielfäl
tigen Lebensraum für gefährdete In
sekten- und Vogelarten dar. In alten 
Beständen kann sich sogar noch 
manch unbeschriebene alte Obst
sorte befinden. Der ökologische Wert 
der Streuobstbestände hängt jedoch 
nicht allein vom Baumbestand, son
dern auch von einer möglichst ex
tensiven Bewirtschaftung der darun
ter liegenden Wiese ab (Wulz 2000). 

Bemerkenswert für die Streuobst
wiesen ist das Brutvorkommen teils 
sehr seltener Vogelarten, wie etwa 
Zwergohreule, Steinkauz, Grau- oder 
Grünspecht.

Pflanzung und Pflege sollen nach 
den Vorgaben und der Sortenliste der 
Kammer für Land- und Forstwirt
schaft (Obstbauversuchsanlage St. 
Andrä, Ing. Herbert Gärtner) erfolgen. 

Im Rahmen des KLP wurden bisher 
auf einer Fläche von ca. 0,6 ha ins
gesamt 40 Hochstamm-Obstbäume 
gepflanzt.

Wasserflächen

Kleinere Wasserflächen dienen Frö
schen, Kröten und Molchen als 
Laichgewässer und stellen Lebens
raum für eine Vielzahl anderer an 
Wasser gebundene Pflanzen- und 
Tierarten, wie z. B. Libellen und Vö
gel, dar.

Bei der Anlage sollte darauf geach
tet werden, ausgeprägte Flachwas
serbereiche zu schaffen, die für die 
Entwicklung der jungen Amphibien 
einen idealen Lebensraum darstel
len (Abb. 2). Eine fischereiliche Nut
zung darf nicht erfolgen. Außerdem 
sollen die Gewässer durch eine Puf
ferzone -  z. B. durch einen Saum ex
tensiv genutzten Grünlandes, eine 
Hochstaudenflur oder eine Sukzessi
onsfläche -  gegen das meist inten
siv genutzte Umland abgegrenzt 
werden (W ulz 2000).

Im Rahmen des KLP wurden bisher 
auf einer Fläche von ca. 3,2 ha ins

gesamt zwölf Kleingewässer ange
legt.
Außerdem wurde der Hamerlebach 
zwischen Napplach und Kolbnitz in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Wasserwirtschaft Spittal, dem Büro 
Revital Lienz und der Gemeinde 
Reisseck auf einer Länge von ca. 530 
Metern reaktiviert.

Artenreiche Wiesenbestände

Die fruchtbaren Becken- und Talla
gen Kärntens werden intensiv land
wirtschaftlich genutzt, wobei häufig 
ausgeräumte Ackerlandschaften das 
Landschaftsbild prägen. Die Um
wandlung von Ackerflächen in ex
tensiv genutztes Grünland stellt da-
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her eine Strukturbereicherung dar 
und bietet vielen Lebewesen Rück
zugsflächen. Durch die Umwandlung 
von Ackerflächen, die sich auf Grenz
ertragsstandorten befinden, z. B. auf 
stark vernässten oder extrem trocke
nen Böden, können sich mittels ent
sprechender Nutzung ökologisch 
wertvolle Wiesentypen entwickeln 
(Wulz 2000).

Im Rahmen des KLP wurden bisher 
insgesamt knapp 15 ha mit speziel
lem Saatgut eingesät und auf diese 
Weise artenreiche Wiesen geschaf
fen (Abb. 3).

Trockenmauer

In und auf den Trockenmauern lebt 
eine Vielzahl von Pflanzen und Tie
ren. Die außergewöhnlichen mikro
klimatischen Verhältnisse und spezi
fischen Habitate sind dafür aus
schlaggebend. So kommen auf 
Trockenmauern so genannte Mauer- 
kronen-Pflanzen (Weißer Mauerpfef
fer, Scharfer Mauerpfeffer, Flaches 
Rispengras, Echte Hauswurz . . .), 
weiters Mauerfugen-Pflanzen (Mau
erraute, Brauner Streifenfarn, 
Großes Schöllkraut) und Mauerfuß- 
Pflanzen (Efeu, Mäuse-Gerste, Ge
wöhnlicher Giersch, Brennnessel) 
vor. Trockenmauern bieten Lebens
raum, Überwinterungsort, Tages-/ 
Nachtversteck, Nistplatz, Jagdgebiet 
und Aufheizplatz z. B. für Spinnen, 
Asseln, Ameisen, Wanzen, Mäuse, 
Gehäuseschnecken, Kleinsäuger, 
Reptilien, Amphibien, Wildbienen, 
Grabwespen, Laufkäfer, Schmetter
linge. Freistehende Mauern wurden 
früher in erster Linie als Weidebe
grenzung gebaut. Eine weitere Funk
tion lag und liegt immer noch in der 
Hangstützung bzw. dem Schutz des 
Erdreiches in steilem Gelände vor 
Auswaschung und Erosion ( W u l z  

2002). Im Rahmen des KLP wurde

bisher eine Trockenmauer auf einer 
Fläche von etwa 125 m2 errichtet.

Spezielle Pflegemaßnahmen

Naturschutzfachlich besonders wert
volle Lebensräume des Offenlandes 
(z.B. Trockenrasen, Magerweiden, 
Feuchtwiesen) drohen immer mehr 
zu verstauden und zu verbuschen, 
da sie für die Landwirte betrieblich 
kaum oder gar nicht mehr interes
sant sind. Damit gehen wertvolle Le
bensräume verloren. Derartig wert
volle Flächen werden geschwendet 
und/oder geschlegelt bzw. erstmalig 
gemäht und für eine extensive Nut
zung vorbereitet. Die Möglichkeit der 
weiteren extensiven Bewirtschaftung 
wird im Vorfeld abgeklärt. Es werden 
nur Erstmaßnahmen, z. B. Schwen
den und/oder Schlegeln (Abb. 4), zur 
Wiederherstellung der extensiven 
Nutzbarkeit und keine jährlichen, im
mer wiederkehrenden Pflegeleistun
gen gefördert. Derartige Projekte 
leisten einen hohen Beitrag zur Ver
besserung der Biodiversität, da sie 
nur auf „Hot spots“ der Kulturland
schaft durchgeführt werden.
Im Rahmen des KLP wurden in der 
Zeit von Februar 2000 bis Dezember 
2002 insgesamt ca. 23 ha ge
schwendet und/oder geschlegelt 
bzw. erstmalig gemäht und so wie
der einer extensiven Nutzung zuge
führt.

Spezielle Artenschutzmaßnahmen

Es gibt eine Reihe von Tierarten, die 
mittlerweile schon sehr selten ge
worden sind oder einen wichtigen 
Beitrag für Land- und Forstwirtschaft 
leisten, etwa als Schädlingsvertilger. 
Für die Sicherung der Populationen 
und Lebensräume solcher Arten 
(z.B. Waldameisen, Hornissen, Bie
nen und Wespen) sind Aufwendun

gen notwendig, die durch „Flächen
prämien“ nicht abgedeckt werden 
können. Dazu zählten z. B. die Über
siedelung von gefährdeten Insekten
völkern (Abb. 5).
Im Rahmen des KLP wurden bisher 
insgesamt 18 Ameisenvölker, 84 Hor
nissen-, 87 Wespen- und 31 Bienen
völker übersiedelt und so vor der 
Vernichtung bewahrt.
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